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1. Grußwort 
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2. Unsere Umweltpolitik/ Umweltleitlinien 
 
Der SaarForst Landesbetrieb hat die Aufgabe, den Wald im Eigentum des Saarlan-

des (Staatswald) nach den Vorgaben des saarländischen Landeswaldgesetztes als 

Dauerwald bürgernah, ökonomisch und ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften so-

wie Aufgaben der forstlichen Berufsausbildung und der Forsteinrichtung durchzufüh-

ren und entsprechende Dienstleistungen zu erbringen (forsttechnische Betriebslei-

tung und Beförsterung von Kommunalwald, Beratung und Betreuung von Privatwald, 

sonstige umweltbezogene Leistungen). Dabei sind wir bemüht, durch ökologisches, 

verantwortungsbewusstes Handeln, die Belastungen für Mensch und Umwelt zu mi-

nimieren und einen Beitrag zum Klimaschutz auf Basis eines schonenden Umgangs 

mit den Energieressourcen zu leisten. 

 

Hinsichtlich dieser Aufgaben verpflichten wir uns zu folgenden Umweltleitlinien: 

 

1. Wir betrachten Umweltschutz als wichtigen Bestandteil unserer Arbeit und 

stellen sicher, dass er in allen Funktionen und auf allen Ebenen in konkrete Ziele und 

Verhaltensregeln umgesetzt wird. 

 

2. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wichtigsten Partner bei allen 

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt. Wir werden sie im Rahmen unserer Möglich-

keiten laufend unterrichten, informieren, schulen und so ausstatten, dass sie ihre 

Leistungen unter den bestmöglichen Arbeitsbedingungen erbringen können und die 

Belastung der Umwelt auf ein unumgängliches Maß reduziert wird. 

 

3.       Wir sind bestrebt, alle Stoffe und Einrichtungen, die die Umwelt belasten, zu 

verringern oder zu vermeiden. Nach Möglichkeit werden verbrauchte Stoffe und Ma-

terialien einem Verwertungskreislauf zugeführt. Wir sind bestrebt Lieferanten sowie 

Unternehmen, die für uns tätig sind, zur Einhaltung der gleichen Umweltvorgaben 

und -normen wie wir diese selbst anwenden, zu verpflichten.  

 

4. Der Saarfost Landesbetrieb ist bestrebt, die Bewirtschaftung des Staatswaldes 

den Regeln der naturnahen Waldbewirtschaftung entspricht, wie sie in der Richtlinie 

für die Bewirtschaftung des Staatswaldes (WBRL) in ihrer jeweils genehmigten Fas-

sung definiert wird.  Mit der Veröffentlichung der Biodiversitätsstrategie für den 
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Staatswald des Saarlandes wird die zukunftsorientierte Wirtschaftsweise des Saar-

Forst Landesbetriebes dargelegt, mit der die Biodiversität im Wirtschaftswald auch im 

Hinblick auf die klimatischen Veränderungen nicht nur erhalten, sondern weiterentwi-

ckelt werden soll. Die Einhaltung der Standards der Waldbewirtschaftung wird regel-

mäßig durch FSC und PEFC überprüft. 

  

4. In Fragen des Umweltschutzes praktizieren wir einen offenen Umgang mit der 

Öffentlichkeit. Wir informieren sie regelmäßig über die vom SaarForst Landesbetrieb 

ausgehenden Umweltauswirkungen. Im Rahmen unserer forstlichen Öffentlichkeits-

arbeit sehen wir uns als Ansprechpartner für die Bürger und veröffentlichen regelmä-

ßig Informationsmaterial über die Bedeutung und den Zustand unserer Wälder. 

 

5. Wir verpflichten uns, über die geltenden Umweltgesetze und –vorschriften 

hinaus umweltrelevante Vorgaben einzuhalten. Unser Rechtsverzeichnis wird regel-

mäßig aktualisiert.  

 

6. Wir erfassen und bewerten die von unseren Tätigkeiten und Dienstleistungen 

verursachten Umweltauswirkungen regelmäßig nach unserem internen Umweltstan-

dard. Der SaarForst verpflichtet sich zu einer kontinuierlichen und nachhaltigen Ver-

besserung seiner Umweltleistung. 
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3. Der Standort 

 

Die EMAS-Zertifizierung bezieht sich auf die Zentrale des SaarForst Landesbetriebes 

(SFL). Diese befindet sich am Standort Von der Heydt und ist in drei Dienstgebäuden 

11, 11a und 12 untergebracht. Bei den Gebäuden mit einer Nettogrundfläche von 

1.478 m² (Quelle: Landeskartenprogramm ZORA) handelt es sich um Gebäude der 

ehemaligen Bergarbeitersiedlung Von der Heydt, die Ende des 19. Jahrhunderts als 

Schlafhäuser für Bergarbeiter errichtet wurden. Anfang der 1990er Jahre wurden die 

Gebäude von der damaligen Forstverwaltung übernommen und für deren Zwecke 

renoviert. Alle Gebäude stehen unter Denkmalschutz, was auch Auswirkungen auf 

möglicherweise sinnvolle energetische Maßnahmen (Dämmung etc.) hat. In 2019 

wurde der Standort um eine mobile Wildkammer erweitert. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Von der Heydt, Haus Nr. 11 (Quelle: SaarForst) 
    (Quelle: Landeskartenprogramm ZORA) 
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Die zur Nutzung benötigte Grundstücksfläche beträgt 8.615 m² (Quelle: Landeskar-

tenprogramm ZORA), hiervon sind 607 m² versiegelt (Quelle: Zentraler Kommunaler 

Entsorgungsbetrieb).  

Der SFL verfügt insgesamt über rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum 

überwiegenden Teil in den Revieren eingesetzt sind. Am Standort von der Heydt sind 

39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (Stand: 31.12.2020). 

 

Die Gebäude sind umgeben von rund 8.000 m² Grünflächen, die entsprechend des 

historischen Ursprungs als „fürstliche Weiden“ vom SaarForst dauerhaft offengehal-

ten werden. Zusätzlich werden ca. 4.097 m² als Obstwiesen erhalten und gepflegt. 

Eine Versiegelung der Oberfläche erfolgte nur im Bereich der Haupteingänge.  

 

Rund 38.000 ha Waldfläche sind im Eigentum des Landes, das entspricht etwa 41 

Prozent der Gesamtwaldfläche des Saarlandes (ca. 91.700 ha). Im Sinne von EMAS 

betrachten wir diese Fläche als „naturnahe Fläche abseits des Standorts“. Unser 

eigner Indikator geht über EMAS hinaus und betrachtet zum einen nur die Gebiete, in 

denen wir auf eine forstwirtschaftliche Nutzung verzichten und zum anderen die 

Schutzgebiete nach dem „Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland“ 

(21.300 ha). 

 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Flächenangaben nochmals zusammenfas-

send dargestellt: 

 Bezug EMAS Anh. IV Einheit seit 2015 

Fläche vdH, gesamt gesamter Flächenverbrauch  
am Standort 

m² 8.615 

Fläche vdH, bebaut gesamte versiegelte Fläche  
am Standort 

m² 607 

Nutzfläche vdH, beheizt -/- m² 1.478 

Fläche vdH, naturnah gesamte naturnahe Fläche 
am Standort 

m² 8.008 

SFL Staatswald, unbewirt./NSG eigener Indikator  ha 21.300 

SFL Staatswald, gesamt gesamte naturnahe Fläche  
abseits des Standorts 

ha 38.000 

 

Der Indikator „Flächenverbrauch in Bezug auf die biologische Vielfalt“ wird in Kapitel 

7.1 (Kernindikatoren) dargelegt. 
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4. Aufgaben und Tätigkeiten des Verwaltungsstandortes Von der Heydt 

 

Der SFL ist eine Einrichtung des Landes nach § 14 Landesorganisationsgesetz. 

Er wird nach den Bestimmungen des § 26 der Landeshaushaltsordnung des 

Saarlandes sowie der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften geführt. Der 

SaarForst Landesbetrieb gehört zum Geschäftsbereich des Ministeriums für 

Umwelt und Verbraucherschutz. 

 

Zum 2. Juli 1999 ging der SFL aus der bisherigen Landesforstverwaltung hervor und 

erhielt die Aufgabe, insbesondere alle wirtschaftlichen Nutzungen des Staatswaldes 

im Rahmen einer nachhaltigen ökologischen und sozial ausgerichteten Waldwirt-

schaft durchzuführen. Aus dieser Aufgabe erwächst dem SFL eine große Verantwor-

tung und Verpflichtung gegenüber der Natur und der saarländischen Öffentlichkeit. 

Der saarländische Staatswald ist der Wald der Bürgerinnen und Bürger des 

Saarlandes. Er wird so bewirtschaftet, dass 

 

- die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der Daseinsvorsorge erhalten 

und gefördert werden, 

- der Gesundheitszustand des Staatswaldes erhalten und verbessert wird,  

- die besondere Bedeutung des Staatswaldes für den Klimaschutz, die Bio-

diversität und die Bewahrung des kulturellen Erbes berücksichtigt wird,  

- die Produktion und Nutzung des nachwachsenden und klimafreundlichen 

Rohstoffes Holz naturnah und nachhaltig erfolgt,  

- die naturverträgliche Erholung gesichert wird und naturverträgliche und dau-

erhafte Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden. 

 

Der SFL hat darüber hinaus die Aufgabe, den Wald im Eigentum des Saarlandes 

nach den Vorgaben des saarländischen Landeswaldgesetzes steuernd als Dauer-

wald bürgernah, ökonomisch und ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften. Im Sinne 

der Generationengerechtigkeit soll das Anlagevermögen Wald in seiner Werthaltig-

keit gestärkt werden. Das gilt auch für die durch den SaarForst betreuten Kommunal- 

und Privatwälder, solange der Eigentümer nicht ein anderes waldbauliches Be-

triebsmodell ausdrücklich beschließt.  
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Eine bürgernahe Bewirtschaftung bedeutet,  

- dass unter Beachtung der Ziele bestehender rechtlicher Vorgaben der Erfül-

lung der Bedürfnisse der Bürger des Saarlandes Vorrang eingeräumt wird,  

- dass die Ansprechpartner der Bürger, das heißt die Försterinnen und Förster 

des SFL für den Bürger erkennbar und erreichbar sind und den Bürgerinnen 

und Bürgern durch den SFL zukünftig stärker die Möglichkeit gegeben wird, 

durch einen allgemeinverständlichen „Waldkodex“ waldbauliches und jagd-

wirtschaftliches Handeln zu verstehen und zu bewerten mit dem Ziel, sich 

stärker als bisher mit der Wald- und Jagdbewirtschaftung zu identifizieren. 

 

Entsprechend der ökologischen Verpflichtung und dem Selbstverständnis des Saar-

Forst Landesbetriebes als nachhaltig und erwerbswirtschaftlich organisierter Betrieb 

unterzieht sich der Landesbetrieb regelmäßig den umfangreichen Auflagen der 

strengen FSC- und PEFC-Zertifizierung durch ein Audit, welches seitdem die Einhal-

tung strengster ökologischer Standards bescheinigt. Dies hat auch mittelbare Aus-

wirkung auf die Qualität der Dienstleistungen des Landesbetriebs für Kommunen, da 

auch diese nunmehr nach strengeren ökologischen Standards erbracht werden. 

 

Masterplan für den saarländischen Wald 

Um die Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Wälder zu fördern, wurde 2019 

der „Masterplan für den Wald“ erstellt, mit einer Reihe von Maßnahmen und Zielen, 

die fortwährend aktualisiert werden. 

Übersicht: 

1. Konkrete Maßnahmen zur Wiederbewaldung 

2. Holzvorrat weiter erhöhen (von 350 auf 400 m³/Hektar) 

3. Planung der Holznutzung bis 2030 - Reduzierter Hiebssatz auf 5,2 m³/Hektar/Jahr 

4. Begleitende fachliche und fachwissenschaftliche Untersuchungen 

5. Keine Kompensation von Einnahmeverlusten und erhöhten Aufwendungen durch 

erhöhten Einschlag in alte Wertholzbestände (alte Buchen) im Staatswald 

6. Offensive zur Steigerung des Einsatzes von Holz in langlebigen Produkten und im 

Bau 
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7. Beibehalten der Betreuung und Beratung des Kommunal- und Privatwaldes 

8. Förderpakete zur Wiederaufforstung und zur weiteren Stabilisierung (Förderpro-

gramm) erhöhen und anpassen 

9. Forderung an den Bund, dass mögliche Erlöse aus dem CO2-Zertifikatehandel für 

zusätzliche CO2-Senkenleistungen im Wald auch den Waldeigentümern als Kom-

pensation ihrer Mehraufwendungen und Mindererlöse in der Zeit der Umstellung zu-

gutekommen 

10. Strategien zur Minderung der Wald-Wild-Problematik 

 

Die Aufgabenerledigung innerhalb des SFL erfolgt nach dem Territorial- und dem 

Funktionalprinzip. Die Forstrevierleiter und die Leitungsebene werden durch Spe-

zialisten (z. B. Forstwirtschaftsmeister) unterstützt. 

Die Forstreviergröße beträgt im Durchschnitt 1.500 ha und ist an den örtlichen 

Gegebenheiten und Strukturen auszurichten. Die einzelnen Reviere sind nicht 

Teil dieser Validierung. 

 

Der Klimawandel ist spürbar im Landeswald angekommen. Die Kalamitäten des 

Waldes beschäftigen uns auch in diesem Jahr, wenn auch etwas zeitverzögert. Es 

gibt deutliche Schäden an alten Bäumen, insbesondere an den Buchen. Auch wenn 

es in diesem Jahr vermehrt regnet, so sind die Wurzeln durch die trockenen Jahre 

doch sehr angegriffen und das Wasser kommt bei den Bäumen nicht mehr richtig 

an. Der fehlende Wasserspeicher schwächt die Bäume und macht sie anfällig für 

Windwurf und Schädlinge.  
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Windwurf (m³) – SaarForst Landesbetrieb 

 

Außerdem bedroht eine große Borkenkäferkalamität die Fichtenbestände – und das 

mittlerweile im gesamten mitteleuropäischen Raum.  

 

 
Fichte Käferholz (m³) SaarForst Landesbetrieb 

 

Neben der Fichte zeigt die Buche bundesweit und auch im Saarland gravierende 

Schäden, auch hier kommt es partiell zu einem flächigen Absterben der Altbestän-

de. Die Trockenheit und das heiße Klima sorgen für ein zunehmendes Auftreten der 

Rußrindenkrankeit, eine Schimmelpilzart die in erster Linie Ahornbäume befällt. Ins-

gesamt belasten sinkende Holzerlöse, gestiegene Aufarbeitungskosten sowie die 

Kosten der Wiederbewaldung den Landesbetrieb erheblich.   
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Die Belastung durch die sinkenden Holzerlöse wurde durch die Corona-Krise noch 

verstärkt. 

 

Ein weiterhin zunehmendes Problem für unseren Wald ist der illegal im Staatswald 

abgelagerte Müll. Mit Beginn der Corona-Pandemie und dem erhöhten Besucher-

aufkommen im Wald kam es zu einer erneuten Zunahme der Vermüllung in der Na-

tur.  Die Bandbreite reicht von Hausmüll (Papiertaschentücher, leere Getränkedosen 

etc.) und Sperrmüll (z.B. Möbel) bis hin zu alten Autoreifen, Ölfässern und komplett 

abgesetzten LKW-Ladungen Eternitplatten. Zur Sensibilisierung und Aufklärung der 

Bürger – aller Altersstufen – hat der SaarForst 2020 eine Aufklärungskampagne ge-

startet, die auch über die Landesgrenzen hinaus Erfolg erzielt. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Link zum Flyer: 

https://www.saarland.de/saarforst/DE/service/publikationen/publikationen/publ_sflmuellimwald.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

 

Abgesehen von den Schäden für Wald erfordert die Beseitigung des illegal abgela-

gerten Mülls einen hohen Aufwand und hat in den vergangenen Jahren immer mehr 

zugenommen. Lagen die jährlichen Kosten hierfür im Jahr 2015 noch bei 142.000 €, 

so sind sie in 2020 auf 213.000 € gestiegen. Besonders hohe Kosten werden durch 

die Beseitigung von Sondermüll (z.B. Asbest) verursacht, da hierfür spezialisierte 

Fachfirmen beauftragt werden müssen.  
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Ein aktuell etwas in den Hintergrund gerücktes Problem ist die in Belgien ausgebro-

chene Afrikanische Schweinepest (ASP). Sollte sich die ASP aus dem 60 Km ent-

fernten Endemiegebiet ins Saarland ausbreiten, wird der SaarForst Landesbetrieb 

unter Federführung des Landesamtes für Verbraucherschutz mit unterstützenden 

Maßnahmen z.B. Zaunbau und Kadaverbergung beauftragt werden.  

 

5. Organisation 
 

Organisationsplan des SaarForst Landesbetriebes 
 

Zum 01. April 2021 hat Herr Thomas Steinmetz die Betriebsleitung des SaarForst 

Landesbetriebes übernommen, zeitgleich wurde der organisatorische Ablauf erneu-

ert. 
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5.1 Zentrale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit 
 

Der Aufgabenbereich der Zentralen Dienste umfasst das Personalmanagement so-

wie organisatorische Fragestellungen, die Bereiche Buchhaltung, betriebswirtschaft-

liches Controlling sowie die IT-Aufgaben.  

Die Öffentlichkeitsarbeit des SFL sowie die Bereiche Kommunikation, Projektentwick-

lung und -steuerung sind ebenfalls dem Geschäftsbereich Zentrale Dienste zugeord-

net. 

 

5.2 Waldbewirtschaftung, Naturschutz 
 

Der SFL betreibt im Staatswald und in den vertraglich bewirtschafteten Kommunal-

wäldern naturnahe Waldwirtschaft unter Beachtung des Betriebszieles und nach den 

Grundsätzen der "Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes (WBRL) im 

Saarland". Dabei sind nur Holzernteverfahren zulässig, die die Bodenfruchtbarkeit 

nachhaltig erhalten.  

Für die Bewirtschaftung gelten die Auflagen der gewählten Zertifizierungssysteme 

FSC und PEFC. Als Dienstleistung wird die Beratung der Privatwaldbesitzer/innen 

angeboten. Der Staatswald ist auf ganzer Fläche in das landesweite Biodiversitäts-

konzept eingebunden, die Biodiversitätsstrategie für den Staatswald des Saarlandes 

wurde in 2020 nach Auswertung neuer Erkenntnisse aktualisiert, als lernendes Sys-

tem angelegt und 2021 veröffentlicht. 

 Er ist im Sinne der Zielsetzungen zur Förderung der Biodiversität zu entwickeln, um 

der besonderen Verantwortung für die Lebensgemeinschaft des Subatlantischen Bu-

chenwaldes gerecht zu werden. Der Staatswald ist ein zentrales Element des saar-

ländischen Klimaschutzkonzeptes. 

Soziale Grundlage für die Bewirtschaftung des Staatswaldes sind die einschlägigen 

gesetzlichen, tarifrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Regelungen 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SFL sowie die beauftragten Unterneh-

mer. Aktuell bewirbt der SFL Berufe wie Forstoberinspektor/in oder Forstwirt/in, um 

den bevorstehen Personalmangel in den einschlägigen Berufen entgegen zu wirken. 

 

5.3 Holzvermarktung, Jagd, Fischerei 
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Der SFL vermarktet das eingeschlagene Holz an gewerbliche und private Kundin-

nen und Kunden. Der Holzeinschlag ist in den Vergangennen Jahren leicht gesun-

ken auf ca. 195.000 Efm.  Im Rahmen des saarländischen Klimaschutzkonzeptes 

und der Ziele zur Steigerung des Anteiles regenerativen Energieträger an der 

Energieversorgung vermarktet SaarForst Holz für die energetische Nutzung und 

führt Projekte zur energetischen Nutzung von Holz selbst durch oder beteiligt sich 

an solchen Projekten. Das durch die Trockenheit bedingte Überangebot an Holz 

und die Corona-bedingten Absatzprobleme führen zu einem weiteren Fall des 

Holzpreises, der es dem SaarForst-Landesbetriebes unmöglich macht wirtschaftlich 

zu arbeiten.  

Die Jagd ist ein zentrales Element der Bewirtschaftung des Staatswaldes. Sie hat 

ausschließlich der Erreichung der waldbaulichen Ziele zu dienen, die Biodiversität 

und die Bodenfruchtbarkeit zu fördern. Hierzu wurde 2015 das Jagdkonzept 2020 

erarbeitet. Dieses Konzept wird getragen von der Erkenntnis, dass bei allen Maß-

nahmen der Waldbewirtschaftung die natur- und die tierschutzrechtlichen, die wald-

baulichen, die volkswirtschaftlichen und die sozialen Belange zu berücksichtigen 

sind. Auch ein Ziel ist es, ein ausgewogenes, den örtlichen Verhältnissen angepass-

tes System der Beteiligung der privaten Jägerschaft von Jagderlaubnisscheinen, 

Pirschbezirken und Teilnehmern an Bewegungsjagden bis hin zu Verpachtung zu 

etablieren. Die Fischerei ist der Bewirtschaftungsbereich mit dem geringsten Anteil 

und bezieht sich zum größten Teil auf das Verpachten von Weiheranlagen. 

 

5.4 Liegenschaften, Dienstleistungen 
 

Der SFL erzielt Einnahmen durch Vermietung und Verpachtung von Grundstücken 

und Immobilien, welche zum Staatswald gehören, sofern damit nicht die Erreichung 

der Ziele der Bewirtschaftung in Frage gestellt wird. 

Ihm obliegt nach Maßgabe des §§ 63, 64 LHO die Koordination von An- und 

Verkauf und Tausch von Grundstücken ohne aufstehende Gebäude sowie die Un-

terhaltung und Verwendung der Forstdienstgebäude. 

Der SFL bietet Beratungen, Bildungsleistungen, technische Dienstleistungen für 

Land, Kommunen und Dritte an. Der SFL unterstützt die Regionalentwicklung 

und den Tourismus sowie die Waldpädagogik im Saarland im Auftrag des Lan-

des und bringt den Staatswald in diese Bereiche ein 
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5.5 Stabsstellen 
 
Forstliches Controlling 

Der SFL führt für die gesamte Staatswaldfläche eine periodische Betriebspla-

nung zur nachhaltigen Gewährleistung aller Waldfunktionen nach Vorgaben des 

Landeswaldgesetzes und der dazu ergangenen Vorschriften durch. 

Für alle Bereiche des Staatswaldes sind Managementpläne zu erstellen. Die 

Waldmanagementpläne ergänzen die derzeitige Betriebsplanung um die Le-

bensraum-, die Schutz- und Erholungsfunktionen. Sie bilden zusammen die ver-

bindliche Grundlage für die Bewirtschaftung des Staatswaldes, Aufstellung der 

Wirtschaftspläne sowie für die Kontrolle der Zielerreichung. 

Durch ein forstliches Controlling geplanter Maßnahmen, insbesondere der Holz-

nutzung, wird die Erfüllung des Betriebsziels fortlaufend mit Planungsgrundlagen 

abgestimmt. 

Der SFL übernimmt im Auftrage des Landes Sonderaufgaben für den Bereich 

Waldinventuren  landesweiter Walddaten und die Bereitstellung der Daten an Drit-

te. 

 

Wildtierauffangstation 

Der SFL unterhält und betreibt die Wildtierauffangstation des Saarlandes im Auf-

trag des Landes.  

 

Umweltmanagement 

Die Stabstelle EMAS – Umweltbeauftragte ist direkt der Betriebsleitung zugeord-

net. Neben dem Betriebsleiter Herrn Steinmetz als Umweltmanagementvertreter ist 

die Stabsstelle mit zwei Mitarbeiten (UMB`s) besetzt. 

 

Arbeitssicherheit 

Für die Funktion der Sicherheitsfachkraft wurde intern ein Mitarbeiter geschult und 

bestellt.  
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6. Chronik zum innerbetrieblichen Umweltschutz  
 
Der in 1999 gegründete SaarForst Landesbetrieb erhält bereits im Jahr 2000 die 

FSC- Zertifizierung, auf Grund seiner verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung. Die 

Waldzertifizierung nach PEFC wird erstmals im Jahr 2004 an den Betrieb verliehen. 

Zur Überwachung und Verbesserung der ökonomischen, ökologischen sowie sozia-

len Standards des SaarForst Landesbetriebs werden die Zertifizierungen der zwei 

zuvor genannten Systeme jährlich erneuert.  

Im Jahr 2014 wird der SaarForst Landesbetrieb als EMAS-Standort registriert (Reg.-

Nr.: DE-170-00093). Validierung und Registrierung werden alle drei Jahr erneuert, in 

den Jahren dazwischen findet ein Überwachungsaudit statt. Der SaarForst ist seit 

2004 Mitglied im Umweltpakt Saar. In 2013 erhielt er durch den NABU eine Aus-

zeichnung für eine in Deutschland vorbildliche Waldbewirtschaftung. Im Juni 2020 

wurde der zum SaarForst gehörende „Urwald vor den Toren der Stadt“ als Teil des 

bundesweiten BioHolz-Projektes im Rahmen der UNDekade Biodiversität ausge-

zeichnet.   

 

7. Umweltauswirkungen 
 
Als direkte Umweltauswirkungen sind die Wirkungen zu verstehen, die sich durch die 

Tätigkeit des SFL und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmittelbar auf die 

Umwelt ergeben. Die direkten Umweltauswirkungen werden insgesamt mit einer mitt-

leren Relevanz bewertet, da sie gemessen an Kriterien wie Risikopotenzial, Res-

sourcenverbrauch und Emissionen vergleichsweise unproblematisch sind.  

Von großer Bedeutung bei einer Institution wie dem SaarForst Landesbetrieb, des-

sen Aufgabe die nachhaltige Bewirtschaftung einer nachwachsenden Ressource 

darstellt, sind die so genannten indirekten Umweltauswirkungen. Dabei handelt es 

sich um die Folgen, die sich aus dem Handeln des Betriebes ergeben bzw. meist 

sogar Ziel dieses Handelns sind und um die natürlichen Einwirkungen durch oftmals 

unvorhersehbare Ereignisse. Im Folgenden stellen wir die wesentlichen Umweltas-

pekte sowohl direkter wie indirekter Art dar. Im Umweltprogramm des SaarForst sind 

die Ziele zur Verringerung der Umweltauswirkungen festgehalten. 
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Die Bezugszahlen zu unseren Umweltauswirkungen können im Vergleich zu voran-

gegangen Umwelterklärungen geringfügig abweichen, da wir unsere Bezugsgröße 

von „Anzahl der Mitarbeiter“ auf „Vollzeitäquivalent (VZÄ)“ umgestellt haben.   

 

7.1 Kernindikatoren 
 
Die EMAS-Verordnung fordert für direkte und wesentliche Umweltauswirkungen eine 

Quantifizierung mittels so genannter Kernindikatoren (KI) nach dem Prinzip „Spezifi-

sche Umweltauswirkung pro Mitarbeiter“.  

Das bedeutet für den SaarForst Landesbetrieb konkret: 

 

• Kernindikatoren Energie 

• Kernindikatoren Emissionen 

• Kernindikator Biodiversität 

Der Kernindikator (KI) Energieeffizienz (Energieverbrauch / Mitarbeiter) ist für 2020 

erstmals wieder angestiegen. Dies ist auf den im Vergleich zu 2019 gestiegenen 

Stromverbrauch und insbesondere auf den deutlich gestiegenen Wärmebedarf zu-

rückzuführen. Den gestiegenen Wärmebedarf führen wir auf das Corona bedingte 

häufige lüften zurück und das damit verbundene erneute aufheizen der Räumlichkei-

ten.  Aufgrund des geänderten EMAS-Anhang IV beziehen wir zur Ermittlung des KI 

Energieherkunft (Anteil Erneuerbare Energien) seit 2019 auch den Kraftstoffver-

brauch mit ein. Da der Kraftstoffverbrauch etwas gesunken ist, ist der Anteil an Er-

neuerbaren Energien wieder gestiegen. Die KI Emissionen sind dementsprechend 

wieder deutlich gesunken. Der KI zur Biodiversität hat sich nur aufgrund des Zu-

wachses an Mitarbeitern verändert. Als Wert für die naturnahe Fläche abseits des 

Standorts haben wir nicht den gesamten Staatswald, sondern lediglich die unbewirt-

schafteten Flächen und Naturschutzgebiete einbezogen.  

 

Kernindikatoren Einheit 2017 2018 2019 2020 

Kernindikator Energieeffizienz 1 
(ges. Energieverbrauch / Mitarbeiter) 
hier: Strom, Wärme, Kraftstoffe 

MWh/MA 6,67 6,61 5,73 6,46 

Kernindikator Energieherkunft 2  
(Anteil Erneuerbare Energien an Strom / 
Wärme / Kraftstoff) 

% 100 100 84,65 89,71 
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1 Treibhausgase mit CO2, CH4, und N2O. Keine Berechnung von SF6, NF3, Hydrofluor- oder Perfluor-
kohlenwasserstoffen, da sie durch unsere Tätigkeiten nicht entstehen.  
2 Luft-Emissionen mit SO2, NOx und Feinstaub.  
³ unbewirtschafteter Staatswald und Naturschutzgebiete 

 
 
Nach einer Bewertung des für die öffentliche Verwaltung relevanten Referenzdoku-
mentes (Beschluss EU 2019/61 der Kommission vom 19. Dezember 2018) haben wir 
uns entschieden, die folgenden Umweltleistungsindikatoren zu berücksichtigen: 
 
Nr.1 Bezug Richt-

wert 
2017 2018 2019 2020 Bewer-

tung2 
(i5) Gesamter jährlicher 

Wasserverbrauch pro 
Vollzeitäquivalent 
(m³/VZÄ/Jahr) 

< 6,4 k.A. 6,59 12,03 6,87 � 

(i11) Tägliche Anzahl des 
verbrauchten Büropa-
piers (in Blatt) pro Voll-
zeitäquivalent (Blatt 
Papier/VZÄ/ 
Arbeitstag) 

< 15 
(DIN 
A4) 

k.A. 20,82 15,34 11,42  

(i12) Anteil des Büropapiers 
mit Umweltzertifizie-
rung an der insgesamt 
beschafften Menge an 
Büropapier (%) 

100% 100% 100% 100% 100%  

1) lt. Kapitel 3, Referenzdokument 

2)  Leistungsrichtwert erreicht; � Leistungsrichtwert nicht erreicht 

 
 
 
  

Kernindikator Emissionen 1 
(ges. Treibhausgase1 / Mitarbeiter) 
hier: Kraftstoff 

t CO2eq/ 
MA 

0,29 0,29 0,26 0,19 

Kernindikator Emissionen 2 
(gesamte Luft-Emissionen2 / Mitarbeiter) hier: 
Kraftstoff+weitere Dienstreisen 

kg/MA 0,30 0,37 0,30 0,19 

Kernindikator Biodiversität (Flächen / Mitarbeiter)  

Fläche gesamt am Standort: 8.615 m² m² / MA 238,5 254,6 230,2 226,0 

Fläche versiegelt am Standort: 607 m² m² / MA 16,8 17,9 16,2 15,9 

Fläche naturnah am Standort: 8.008 m² m² / MA 221,7 236,7 214,0 210,0 

Fläche naturnah abseits des Standorts: 
21.300 ha 

ha / MA 589,6 629,5 569,2 558,7 
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7.2 Direkte Umweltauswirkungen 
 
Die Aktivitäten der Verwaltungstätigkeiten am Standort Von der Heydt des SaarForst 

Landesbetriebes wirken sich bei näherem Hinsehen doch bedeutsamer und in vielfäl-

tiger Art und Weise auf die Umwelt aus, als man zunächst annehmen würde. 

Wir beschreiben und bewerten die von unserem Standort ausgehenden Umwelt- 

auswirkungen (direkt/ indirekt) nach den Kriterien wesentlich oder nicht wesentlich.  

 

Kriterien wesentlich, wenn 

• Vorgaben durch Umweltge-
setze 

starke Reglementierung, viele Gesetze/ Verordnungen 

• Gefährdungspotenzial hohes Risiko oder bereits Vorfall 

• Ressourcenverbrauch hoher Inputanteil (Stoffe, Energie) 

• Emissionen hoher Outputanteil (Emissionen, Abfall) 

• Interesse der Öffentlichkeit Beschwerden der Nachbarschaft / Waldbesucher 

• Beeinflussung Umwelt Tätigkeiten von hoher ökologischer Relevanz  

 

Bereits der reine Verwaltungsbetrieb hat direkte Umweltauswirkungen: Die Mitarbei-

ter verbrauchen Strom, Wasser und Heizenergie, sie verursachen Abfälle und nicht 

unerhebliche Emissionen durch die täglichen Dienstfahrten. Daneben verbraucht der 

SaarForst Papier und andere Büromaterialien. 

 

Nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die durch den reinen Dienstbetrieb verur-

sachten Umweltauswirkungen. 

 

Aspekt Direkte Umweltauswirkungen Bewertung 

Stoffeinsatz 

 

 

• allgemeine Betriebsstoffe z.T. mit umweltbelastenden 
Eigenschaften wie entzündlich/ wassergefährdend 
(u.a. KFZ-Pflegemittel, Forstmarkierfarben, Kraftstof-
fe); 

nicht wesentlich 

(relativ geringe 

Mengen) 

Papier • Büromaterialien: Papier, Druckerpatronen und Toner-
kassetten; 

wesentlich (re-

levanter Input) 

Energie 

 

• Strom: Belieferung durch EVU; Hauptverbrauch für 
IT-Infrastruktur, incl. Kühlung Serverraum, Beleuch-
tung; keine Nutzung von Abwärme; CO2 – neutral 

wesentlich 

(relevanter Input, 
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Aspekt Direkte Umweltauswirkungen Bewertung 

• Kraftstoff: Dienstfahrzeuge und Kleingeräte zur Pflege 
der Außenanlagen; 

• Wärme, durch die Verbrennung von Pellets (CO2 – 
neutral) seit 2015 

• Klimageräte: Kältemittel mit klimaschädigenden Ei-
genschaften; 

relevante Emissi-

onen) 

Emissionen • Strom: Belieferung durch EVU, seit 01/2014 CO2 – 
neutral (100% Erneuerbare Energien) 

• Kraftstoff: Dienstfahrzeuge und Kleingeräte zur Pflege 
der Außenanlagen; 

• Emissionen, direkt durch die Verbrennung von Pellets 
(CO2 – neutral) seit 2015 

• Klimageräte: Kältemittel mit klimaschädigenden Ei-
genschaften; 

nicht wesentlich 

(geringer Mengen 

durch CO2 –

neutrale Versor-

gung) 

Wasser/ 

Abwasser 

• Wasser: Hauptverbrauch in den sanitären Anlagen; 
seit 2020 Verbrauch durch Wildkammer 

• Abwassereinleitung: Sanitärabwasser wird in den Ka-
nal eingeleitet und in der Kläranlage gereinigt; Ab-
wässer der mob. Wildkammer werden durch Fett-
abscheider vorgereinigt 

nicht wesentlich 

(geringer Input 

und Output) 

Lagerung/ 

Boden 

• Lagerung der Betriebsstoffe in Metallspinden / Si-
cherheitsschränken bzw. in Auffangwannen (kleine 
Mengen für Haustechnik und Forstbedarf); 

• Parkflächen, nur teilversiegelt; 

nicht wesentlich 

(geringe Gefähr-

dung) 

Abfall • Entsorgung von Restmüll, Bioabfall, Papier und Ver-
packungsabfällen; 

• Leuchtstoffröhren nach Anfall; ggf. Baustellenabfälle, 
bedingt durch Baumaßnahmen (i.d.R. < 10 m3); 

nicht wesentlich 

(fast keine gefähr-

lichen Abfälle) 

Risiken • Brand im Gebäude: Gefährdung von Mitarbeitern und 
Besuchern; 

• Energieverluste und erhöhte Emissionen durch nicht 
optimal eingestellte Heizungssteuerung; 

nicht wesentlich 

(geringes Gefähr-

dungspotenzial) 

 

Die direkten Umweltauswirkungen vor Ort kann der SaarForst mehr oder weniger gut 

beeinflussen: Papier- und Stromverbrauch können beispielsweise durch technische 

Maßnahmen reduziert werden. Voraussetzung zur Erfassung und kontinuierlichen 

Reduzierung dieser direkten Umweltauswirkungen ist ein funktionierendes Umwelt-

managementsystem. 
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7.2.1 Versiegelung und Altlasten 

 

Alle vom SaarForst Landesbetrieb am Standort Von der Heydt benutzten Gebäude 

liegen außerhalb des innerstädtischen Bereiches und weisen daher bis auf den un-

mittelbar überbauten Bereich einen eher geringen Versiegelungsgrad auf. Versiegel-

te Flächen gibt es lediglich im unmittelbaren Bereich der Gebäudezugänge. Hinweise 

auf mögliche Altlasten im Boden liegen nicht vor. Bezüglich der genauen Flächenauf-

teilung siehe Tabelle Kapitel 3. 

7.2.2 Wärmebedarf und Emissionen 

 

Die Dienstgebäude des SaarForst Landesbetriebes am Standort Von der Heydt wer-

den von der, in 2015 fertig gestellten, Pellet - Heizungsanlage des Landesamtes für 

Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung mit Wärme versorgt. Die Abrech-

nung erfolgt über einen Verteilerschlüssel. Die Verbrennung von Pellets ist als CO2-

neutral zu betrachten, daher werden seit 2015 durch unseren Wärmebedarf keine 

Emissionen mehr erzeugt. In 2020 gab es einen erneuten Anstieg beim Pellet-

Verbrauch. Einen erheblichen Grund dürfte das vermehrte Lüften der Büroräume 

(Pandemie bedingt) darstellen. 

Wärmebedarf des Standorts Von der Heydt pro Jahr  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** wb – witterungsgereinigt 

 

Wärme 2017 2018 2019 2020 

Verbrauch [t] 32,213 25,288 28,872 33,796 

Verbrauch [kWh] 157.844 123.911 141.473 165.600 

Verbrauch [kWh] 
wb 

169.242 147.005 156.255 187.091 

pro MA 
[kWh/VZÄ] 

4.369 3.662 3.781 4.343 

pro MA 
[kWh/VZÄ] wb 

4.685 4.345 4.176 4.907 

pro m² [kWh/m²] 107 84 96 112 

pro m² [kWh/m²] 
wb 

115 99 106 127 
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7.2.3 Strombedarf und Emissionen 

 

Strom wird im SaarForst Landesbetrieb für die unterschiedlichsten Zwecke ver-

braucht. Er dient insbesondere dem Betrieb der technischen Bürogeräte (Computer, 

Bildschirme, Drucker etc.), der Raumbeleuchtung sowie der dezentralen Warmwas-

serbereitung. Seit 2020 wird auch eine Elektro-Ladesäule betrieben. 

 

Stromverbrauch des Standorts Von der Heydt pro Jahr (in kWh) 

 

Strom 2017 2018 2019 2020 

Verbrauch 

[kWh] 
50.312 67.145 37.501 53.789 

pro MA [kWh/VZÄ] 1.393 1.984 1.002 1.411 

pro m² 

[kWh/m²] 
34 45 25 36 

 

Durch einfach durchzuführende Maßnahmen wurden in den letzten Jahren Stromein-

sparpotenziale bereits ausgeschöpft. So ist beispielsweise der Großteil der Beleuch-

tung mit Energiesparlampen ausgestattet und die Büroarbeitsplätze wurden ebenfalls 

ressourcensparend eingerichtet. Eine Klimatisierung von Büroräumen besteht nicht. 

Lediglich die Serverräume werden mit Klimasplitgeräten gekühlt. 

Der Stromverbrauch ist im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen. In 2020 wur-

den die Verbräuche monatlich abgelesen, um auf evtl. kurzfristige Schwankungen 

umgehend zu reagieren. Die Verbrauchsteigerung in 2021 ist für uns aktuell nicht 

nachvollziehbar und wird weiterhin überprüft. 

Da wir seit 2014 100%-igen Ökostrom beziehen, fallen seitdem keine Strombeding-

ten Emissionen mehr an.   

 

7.2.4 Wasser 

 

Wasser ist eine Ressource, die sich ständig erneuert und im Saarland in hervorra-

gender Qualität mehr als ausreichend vorhanden ist.  
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Wasser wird beim SaarForst Landesbetrieb vor allem für hygienische Zwecke (Toilet-

ten, Reinigung) sowie in geringem Umfang als Lebensmittel (Kaffeezubereitung) ein-

gesetzt. Seit 2020 wird außerdem Wasser für die neue Wildkammer benötigt (Reini-

gung). Der Gesamtwasserverbrauch hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verrin-

gert, liegt im Vergleich zu 2017 und 2018 immer noch auf einem hohen Wert (auch 

der spezifische Verbrauch pro Mitarbeiter). Dies führen wir zum einen auf den hinzu-

gekommenen Wasserbedarf der Wildkammer und zum anderen auf das Pandemie 

bedingte vermehrte Händewaschen zurück. Der enorm gestiegene Wasserverbrauch 

in 2019 konnte durch einen Ablesefehler des Versorgers begründet werden und wur-

de in der aktuellen Umwelterklärung bereits mit einem Schätzwert (*) bereinigt. 

 
Wasserverbrauch des Saar Forst Landesbetriebes pro Jahr. 
 

Wasser 2017 2018 2019 2020 

Verbrauch 
[m³ ] 218 223 283 (*) 262 

pro MA 
[m³/VZÄ] 

6,0 6,6 7,6 (*) 6,9 
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7.2.5 Papier 

 

Beim Papierverbrauch durch den SaarForst Landesbetrieb sind zwei Bereiche zu 

unterscheiden: Papier, das als Büro- oder Geschäftspapier zum Einsatz kommt und 

Papier, das zum Druck der Broschüren, Flyer etc. im Rahmen der Öffentlichkeitsar-

beit als Druckpapier benötigt wird. 

Der SaarForst Landesbetrieb nutzt in beiden Bereichen grundsätzlich Papier, wel-

ches mit einen EU - Ecolabel ausgezeichnet ist bzw. zertifizierte Papiersorten 

(PEFC, FSC). 

 

Daneben wurden die Auflagen der jeweiligen Publikationen strikt dem jeweiligen Be-

darf angepasst. Die umfangreiche Lagerhaltung von Broschüren wurde abgestellt. 

Wenn es wirtschaftlich vertretbar ist, werden Druckaufträge bevorzugt an Druckerei-

en vergeben, die nach EMAS validiert sind und/oder beim Umweltpakt Saar regis-

triert sind. 

 

Papierverbrauch pro Jahr 
 

Papier 2017 2018 2019 2020 

Blatt/MA 143.000 174.000 144.000 110.000 

[kg]8 715 870 720 550 

Blatt 3.865 5.143 3.789 2821 

[kg/MA]8 19,3 25,7 18,9 14,1 

 
 

*berechnet anhand der durchschnittlichen Grammatur (5 g/Blatt) 
 

In 2020 konnte der Papierverbrauch wiederholt reduziert werden (um 34.000 Blatt), 

trotz gestiegener Mitarbeiterzahlen. Wir führen dies auf die vermehrte Digitalisierung 

der Vorgänge auf Grund der Home-Office – Maßnahme zurück. 

 

7.2.7 Mobilität und Emissionen 

 

Bei den Umweltauswirkungen durch die arbeitsplatzbedingte Mobilität der Mitarbeiter 

sind zwei Formen zu unterscheiden: der tägliche Arbeitsweg und die Dienstfahrten. 



26 
 

Genaue Angaben über die Wahl des Verkehrsmittels, das die Mitarbeiter für die täg-

liche Hinfahrt zum und die Rückfahrt vom Arbeitsplatz wählen, liegen nicht vor. Glei-

ches gilt für die entsprechenden CO2-Emissionen, die nur für Dienstreisten (PKW, 

Bahn, Flugzeug) berechnet werden können. Allerdings ist zu vermuten, dass die 

durch den täglichen Arbeitsweg bedingten indirekten Umweltauswirkungen erheblich 

sind. So benutzt ein Großteil der Mitarbeiter das Auto für die Fahrt zur Arbeit mit zum 

Teil beträchtlichen Anreisewegen. Wir motivieren unsere Mitarbeiter weiterhin zu ei-

ner Nutzung des ÖPNV bzw. zur Bildung von Fahrgemeinschaften. 

Der SFL verfügt am Standort Von der Heydt über einen Fuhrpark für die Arbeit im 

Außendienst. Mit Stand 31.12.2020 sind dies 5 Personenkraftfahrzeuge, inklusive 

eines Elektrofahrzeuges (Renault Zoé). 

 

Fuhrpark am Standort Von der Heydt 
 

Dienstfahrzeuge - Jahresvergleich 2017 2018 2019 2020 

Verbrauch [l] 3.919 3.659 3.574 2.788 

Gefahrene Strecke [km] 66.152 61.045 55.106 43.334 

Verbrauch pro 100 km  [l/100km] 5,92 5,99 6,49 6,67 

 
 
Die dienstlich zurückgelegten Kilometer konnten in 2020 um rund 13.000 km redu-

ziert werden. Der Hauptgrund hierfür ist die durch Corona eingeschränkte Reisetätig-

keit. 

 

Dienstreisen (zurückgelegte Strecke in km pro Jahr) 

   2017 2018 2019 2020 

Bahn [km] 
  

2.617 2.138 5.526 4.358 

PKW 

Privat-KFZ [km] 4.937 16.513 13.614 1.035 

Dienst-KFZ [km] 66.152 61.045 55.106 41.788 

KFZ Gesamt [km] 71.089 77.558 68.720 42.823 

Flugzeug 
Kurz-/ Mittelstre-

ckenflug  [km] 
0 2.282 0 0 

Summe 
  

71.089 79.840 68.720 42.823 

Summe pro Mitarbeiter 
  

1.921 2.360 1.808 1.098 
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Durch Dienstreisen bedingte CO2-Emissionen 

  2017 2018 2019 2020 

Dienstfahrzeuge absolut [t] 10,86 11,84 11,13 7,17 

Flugzeug  absolut [t] 0,00 0,47 0,00 0,00 

Bahn absolut [t] 0,11 0,09 0,23 0,19 

Summe Dienstreisen absolut [t] 10,97 12,40 11,36 7,36 

 

Der SaarForst Landesbetrieb hat in 2020 den Fuhrpark am Standort von der Heydt 

um einen Renault ZOE erweitert. 

 

7.2.8 Abfallaufkommen 

 

Das Abfallverhalten des SaarForst Landesbetriebes basiert auf den Grundsätzen 

„Vermeiden vor Verwerten“ und „Verwerten vor Entsorgen“. Nach diesen Grundsät-

zen werden beispielsweise Getränke für den Sitzungsbetrieb nur in Mehrwegflaschen 

gekauft.  

Die beim Verwaltungsbetrieb entstehenden hausmüllähnlichen Abfälle werden streng 

nach Fraktionen getrennt entsorgt. An den steigenden Bio-  und Papiermüllmengen 

erkennt man die Bereitschaft der Mitarbeiter zur Mülltrennung.  In 2019 wurde für 

Haus 11 eine separate Restmülltonne gestellt. Um die Fremdentsorgung auch hier-

ausschließen zu können, wird eine Mülltonnenbox angeschafft und im Nachgang das 

Müllaufkommen bewertet. 

Abfallaufkommen pro Jahr  
 

 2017 2018 2019 2020 

Papier [kg] 1.730 2.210 2.340 2.940 

Restmüll [kg] Haus 11 u. 12 gemeinsame 

Tonne 
864 717 775 648 

Restmüll [kg] ab 2019 Haus 12 eigene 

Tonne 
- - 594 661 

Biomüll in kg 102 77 68 239 

Biomüll pro Mitarbeiter [kg/VZÄ] 3 2 2 6 
 
*laut Rechnungen der ZKE 
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7.3 Indirekte Umweltauswirkungen 
 
Neben den direkten Umweltauswirkungen des Verwaltungsbetriebes sind mit unserer 

Tätigkeit auch indirekte Umweltauswirkungen verbunden. Zum einen sind dies Aus-

wirkungen, die mit der Beauftragung von Fremdfirmen/ externen Dienstleistern und 

unseren Besuchern/ Kunden zusammenhängen. Es überwiegen jedoch die indirek-

ten Umweltauswirkungen, die sich aus dem praktischen Handeln des SaarForst Lan-

desbetriebes in der Natur (Ökosystem Wald) ergeben. Diese indirekten oder mittel-

baren Wirkungen auf die Umwelt, insbesondere den Lebensraum Wald, sind gerade-

zu der Daseinszweck einer für die Umwelt - bzw. einen Teil davon-  zuständigen 

Dienststelle. Ihre Aufgabe ist es zum einen, bessere Umweltstandards durchzuset-

zen, um die Belastungen insbesondere der Umweltmedien Boden und Wasser zu 

verringern und zum anderen durch eine ausgewogene jagdliche Bewirtschaftung um 

eine Beeinträchtigung der natürlichen Vielfalt von Flora und Fauna im Staatswald zu 

vermeiden.  

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die indirekten Umweltauswirkungen. 

 

Aspekt Indirekte Umweltauswirkungen Bewertung 

Fremdfirmen • Beauftragung von Fremdfirmen (technische War-
tung, Instandhaltung, Prüfungen oder Entsorgung); 

• gelegentlich: Baufirmen (v.a. Umbauarbeiten), 
dadurch Bauabfälle  

nicht-wesentlich 

(geringer Input 

und Output) 

Druckaufträge 

an Externe 

• Verbrauch von Betriebsstoffen: u.a. Druckfarben, 
Reiniger, Papiere; 

• Einsatz von Energie: Strom für Maschinen, Raum-
wärme; 

• Abfälle: normalerweise nicht gefährlich, v.a. Papier; 

nicht-wesentlich 

(geringer Input 

und Output) 

Besucher/ Kun-

den 

• Anreise i.d.R. mit dem eigenen Pkw, dadurch 
Emissionen von klimarelevanten Treibhausgasen 
und fossiler Ressourcenverbrauch; 

• ÖPNV-Nutzung relativ selten, da Haltestelle der 
Saarbahn nicht unmittelbar; 

nicht-wesentlich 

(geringer Energie-

verbrauch) 
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Waldbewirt-

schaftung 

• Stoffe: Kalk (pH-Wert), keine Pestizide; 

• Naturnahe Waldbewirtschaftung: u.a. kein Kahl-
schlag, Erhaltung der biologischen Vielfalt, natürli-
che Zusammensetzung der Baumarten  

• Jagd: angepasster Wildtierbestand 

• Einsatz von Energie: Kraftstoffe für Forstfahrzeuge, 
Strom/ Kraftstoffe für Fahrzeuge und Maschinen; 

• Abfälle: i.d.R. organisch; 

• Einsatz von Fremdfirmen: Waldbewirtschaftung  

wesentlich 

(hohe ökologi-

sche Relevanz 

 

Der SaarForst Landesbetrieb hat sich verpflichtet, als Beitrag zum Schutz des Bo-

dens, zum Schutz des Wassers und zum Schutz der Biodiversität, zehn Grundsätze 

einer nachhaltig betriebenen, ökologischen Waldbewirtschaftung zu verwirklichen.  

Diese Grundsätze sind in einem „Wald-Kodex für den Staatswald“ niedergeschrie-

ben. Diese Selbstverpflichtung wird in vielfältiger Weise bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern im SaarForst geschult und praktiziert. Ein weiteres Element zur Umset-

zung waldbaulicher Ziele in den Staatswaldflächen ist die Jagd. Grundlage hierfür ist 

das „Jagdkonzept 2020“ sowie die „Anweisung zur Nutzung und Verwaltung der 

Jagd für den SaarForst Landesbetrieb“. 

Das Controlling zu den Umweltzielen ist einerseits bei der Betriebsleitung angesie-

delt und wird zusätzlich von zwei unabhängigen Organisationen (PEFC, FSC) regel-

mäßig überprüft und in Form von Zertifikaten bestätigt.  

 

7.3.1 Biologische Vielfalt 

 

Waldökosysteme bestehen aus hochorganisierten, engvernetzten und komplizierten, 

in ihrer Funktionsweise oft nur schwierig zu begreifenden Lebensgemeinschaften, die 

die Grundlage der biologischen Vielfalt (Biodiversität) darstellen. Der SaarForst Lan-

desbetrieb hat sich die Erhaltung der biologischen Vielfalt im Rahmen der naturna-

hen Waldbewirtschaftung zum Ziel gesetzt.  

Die Bewirtschaftung unserer heimischen Wälder beinhaltet zwangsläufig Eingriffe 

und dadurch auch Störungen der komplexen Lebensgemeinschaften im Wald. Eben-

so werden die sozioökonomischen Anforderungen an den Wald ständig ausgeweitet, 

so dass Waldbewirtschaftung nur im Kontext einer „multifunktionalen Forstwirtschaft“ 

erfolgen kann. Die Biodiversitätsstrategie für den Staatswald des Saarlandes 2020 

beschreibt hierzu neue Ansätze und Ziele.  
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7.3.2 Naturnahe Waldwirtschaft 

 

Eine naturnahe Waldbewirtschaftung ist gekennzeichnet durch umwelt- und ressour-

censchonende Waldpflegeverfahren und -techniken und vor allem durch eine den 

natürlichen Verhältnissen angepasste, standortgerechte Zusammensetzung der 

Baumarten weitgehend ohne künstliche Aufforstung. Eine wichtige Maßnahme hierzu 

ist die Biodiversitätsstrategie für Buchenwälder. Demnach soll die Waldbewirtschaf-

tung so weiterentwickelt werden, dass die natürliche biologische Vielfalt in den Wäl-

dern nachhaltig gesichert bzw. wieder hergestellt wird durch Maßnahmen zur Siche-

rung und Integration von Alt- und Totholz-Lebensgemeinschaften, zur Förderung so 

genannter Lichtwald-Arten (z.B. verschiedene Schmetterlingsarten) und zur naturna-

hen Entwicklung der Wald(fließ)-gewässer als wichtige Vernetzungsstrukturen. 

 

Eine weitere Maßnahme ist das Biotopholzprogramm, mit welchem insbesondere 

alte und mächtige Bäume, die Rückzugsräume für besonders schützenswerter Vo-

gelarten (z.B. Specht, Hohltaube, Waldkauz) und wichtige Fledermausquartiere dar-

stellen, geschützt werden sollen. Ausdruck finden viele dieser Maßnahmen vor allem 

im „Urwald vor den Toren der Stadt“, einem 1000 ha großen Wald-

Naturschutzgebiet, in welchem auf eine wirtschaftliche Nutzung des Rohstoffes Holz 

gänzlich verzichtet wird. Indikator für dieses Ziel ist der „Anteil der nicht bewirtschaf-

teten Holzbodenfläche an der gesamten Holzbodenfläche im Staatswald in Prozent“.  

Holzbodenfläche ist die forstliche Betriebsfläche ohne Nichtholzbodenfläche und ent-

spricht etwa 96 Prozent der gesamten Waldfläche im saarländischen Staatsforst.  

 

Aktuell werden 3.793 Hektar und somit rund 10 Prozent der Holzbodenfläche im 

Staatswald nicht bewirtschaftet. Ziel ist es, diesen Flächenanteil dauerhaft zu erhal-

ten, so dass sich dort der Wald natürlich (weiter-) entwickeln kann. Bei den nicht be-

wirtschafteten Waldflächen handelt es sich unter anderem, um Großschutzgebiete, 

landesweit 16 Naturwaldzellen (rund 1.830 ha), Kernzonen des Biosphärenreserva-

tes (rund 810 ha), nutzungsfreien Referenzflächen (500 ha) sowie Projektflächen für 

Alt- und Totholzbiozönosen.  

 

Durch die Borkenkäferkalamität ist die Wiederbewaldung größerer Waldflächen un-

umgänglich. Zurzeit sind etwa 300 ha Waldfläche stark geschädigt, das genaue 
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Ausmaß ist noch nicht abschätzbar; hier spielt der künftige Witterungsverlauf die 

ausschlaggebende Rolle.  

 

7.3.3. Krisenmanagement 

 

Die Bewirtschaftung der Staatswaldflächen stellt den SaarForst Landesbetrieb immer 

wieder vor die Aufgabe, auf unvorhersehbare Ereignisse spontan zu reagieren. 

Beispiele hierfür sind u. a. die länger anhaltenden Trockenperioden, übermäßiger 

Schädlingsbefall (Borkenkäfer, Eichenprozessionsspinner usw.), Ausbreitung von 

Tierseuchen (z.B. ASP). 

Der SaarForst Landesbetrieb muss sich, gemeinsam mit anderen Betrieben umge-

hend auf sich ankündigende Krisen vorbereiten, um dann im Bedarfsfall schnellst-

möglich reagieren zu können. Damit auch die Bevölkerung bereits zu Beginn über 

bevorstehende mögliche Veränderungen oder Einschränkungen informiert ist, wer-

den zu den jeweiligen Themen Informationen veröffentlicht und/oder Gespräche vor 

Ort in den Revieren angeboten. 
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7.4 Umweltziele 2020 
 
Ziele zu direkten Umweltaspekten 

Neu hinzugefügte Umweltziele in 2021  

Fortlaufende Ziele 

2020 - 2: Energetische Verbesserungen an den Gebäuden 11 und 12 

Maßnahmen Zeitrahmen Umsetzungsgrad 

• In die Planung und Um-
setzung des Brand-
schutzkonzeptes in den 
Gebäuden werden auch 
energetische Aspekte 
mit einbezogen 
 

• Bei Umbau- oder Sanie-
rungsmaßnahmen wer-
den die UMB miteinbe-
zogen 

01.01.2017 
- 

31.12.2020 

• Planungsphase ge-
meinsam mit der 
Brandschutzabteilung 
des ABL. 

• Die erarbeitete Maß-
nahmenliste soll bis 
2020 umgesetzt wer-
den. 

• Siehe Bewertung 

• Bewertung (+) Die angesetzten Maßnahmen wie Austausch von sechs 
Wohnraumfenstern zu Solarfenster mit Hitze- und Schallschutz, Lei-
terelement am Notausstieg, Erweiterung der Büroräume im Dachge-
schoss Haus 12 wurden umgesetzt. Dauerhafte (ressourcenschonende) 
Maßnahmen werden fortlaufend von den Mitarbeitern vor Ort gemeldet 
und kurzfristig umgesetzt – Austausch tropfender Armaturen, Erneue-
rung Durchlauferhitzer, Austausch Fensterdichtungen, Erneuerung Tür-
dichtungen usw. Anschaffung der Mülltonnenboxen im Außenbereich 

 

2021 – 1: Prüfung der Ausweitung der Zusammenarbeit mit regionalen Unter-
nehmen zur Reduzierung von Lieferwegen und Steigerung regionaler Wertstof-
fe 

Maßnahmen Zeitraum Umsetzungsgrad 

• Der SaarForst Landesbe-
trieb prüft die Möglich-
keit, die Zusammenar-
beit mit regionale Unter-
nehmen zu stärken 

• Ausweitung der Unter-
nehmenskontakte 

2021 
- 

2024 

• Der SaarForst ist im 
Austausch mit regiona-
len Unternehmen 
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2021 – 2: Einbindung der Bürger / Waldnutzer bei der Waldbewirtschaftung  

Maßnahmen Zeitraum Umsetzungsgrad 

• Der SFL bietet Projekte 
/ Aktionen an, die den 
Bürger direkt mit dem 
Wald in Verbindung 
bringen 

• Der SFL sucht den di-
rekten Kontakt zu den 
Bürgern / Waldnutzern 

• Waldhilfeprojekt 
• Ferienprogramm SFL 
• Einrichtung einer 

Waldpost / Onlineforst-
amt 

2021 
- 

2023 
 

• Wanderungen mit dem 
Förster vor Ort 

• Infoflyer siehe 
www.saarland.de 

• Aufklärungskampagnen 
(Bsp. ASP, Jagd, Eichen-
prozessionsspinner, Grün-
schnitt im Wald) 

• Tag des offenen Reviers 
2021 

• Online – Forstamt als Kon-
taktportal 

• Waldhilfe Saarland  - Aktiv 
für den Wald von morgen! 

 

2021 – 3: Stärkung des Biodiversität auch im Kleinen - Standort von der Heydt 

Maßnahmen Zeitraum Umsetzungsgrad 

• Der SaarForst Landesbe-
trieb stellt Imkern die 
Flächen Wiesen um den 
Standort von der Heydt 
als Stellflächen zur Ver-
fügung 

• Die vorhandenen Streu-
obstwiese – ehemals 
fürstliche Weiden  - wer-
den zur Nutzung und 
Ernte  den Mitarbeiter 
zur Verfügung gestellt 

 

2021 
- 

2023 

• Die angrenzenden Wei-
sen werden als Bienen-
stellplatz genutzt 

• Die Mitarbeiter nutzen 
die Wiesen als Erho-
lungsplatz 

 

2021 – 4: Prüfung zur Aufnahme der EMAS – Zertifizierung als fester Bestand-
teil in den Vergabeverfahren des SFL 

Maßnahmen Zeitraum Umsetzungsgrad 

• Der SFL prüft in wel-
chem rechtlichen 
Rahmen eine EMAS-
Zertifizierung in 
Vergabevorgang ver-
ankert werden kann. 

 

2021 
- 

2023 

• Zusammenstellen der 
Unterlagen, zu Einrei-
chung bei der internen 
Vergabestelle des 
SaarForstes 
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2021 – 5: Ausweitung des fachspezifischen Schulungsangebotes für Mitarbei-
ter des SFL 

Maßnahmen Zeitraum Umsetzungsgrad 

• Die Mitarbeiter des 
SaarForst Landesbe-
triebs werden gezielt in 
den einzelnen Themen 
geschult 

• Fachliche Austausch-
möglichkeiten schaffen 
 

2021 
- 

2025 

• Erstellung der Biodiver-
sitätsstrategie für den 
Staatswald des Saar-
landes 

• Erarbeitung des Hand-
lungsleitfaden für Bio-
diversität im Wirt-
schaftswald 

• Schulungen werden 
terminiert 

 

 

Ziele zu indirekten Umweltaspekten 

Hier handelt es sich überwiegend um waldbauliche Maßnahmen, bei denen sowohl 
im Rahmen der Umsetzung als auch bei der Auswertung mit langfristigeren Zeiten zu 
rechnen ist, um ein haltbares Ergebnis zu erzielen. 

2020 - 1: Erhaltung der natürlichen Waldentwicklung 

Maßnahmen Zeitrahmen Umsetzungsgrad 

• Beteiligung bei der Ein-
richtung eines National-
parks gemeinsam mit 
Rheinland-Pfalz, mit ei-
nem saarländischen Flä-
chenanteil von ca. 10 
Prozent.  

• Auf 75 Prozent der Ge-
samtfläche wird inner-
halb den nächsten 30 
Jahren die Waldbewirt-
schaftung zugunsten der 
natürlichen Waldent-
wicklung aufgegeben. 

01.01.2015  
- 

 31.12.2044 

• Entwicklungsziele sind 
in Tabelle 1 im Anhang 
erläutert 

• Eröffnung des Natio-
nalparks am 
24.05.2015. Die Forst-
planung wird gemein-
sam mit RLP durchge-
führt, dieser Prozess 
wird auch in 2019/2020 
in Anspruch nehmen. 

• Erste Auswertungen 
können voraussichtlich 
2025 bekannt gegeben 
werden. 

• Die Naturschutzflächen 
im saarländischen Wald 
wurden von 3.714 ha 
(2015) auf 14.320 ha 
(2020) ausgeweitet. 
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2020 - 2: Etablierung von Pferderückern bei der Holzbringung 

Maßnahmen Zeitrahmen Umsetzungsgrad 

• Vermehrte Beauftragung 
von Pferderücken als 
Ergänzung zum Maschi-
neneinsatz besonders 
beim Rücken von 
Schwachholz. Erhöhung 
des bisherigen Anteils 
von ca. 3 auf 5 Prozent 
des Schwachholzein-
schlages. 

01.01.2017  
- 

31.12.2020 

• In 2019 lag der jährl. 
Zuwachs bei 0,7 % 
 

• Anteil Pferderücker 
 
2018 bei 1.350 fm 
2019 bei 2.550 fm 
2020 bei 1.087 fm 

 
 

• Bewertung (-) Der Pferderücker - Anteil konnte nicht wie angezielt ge-
steigert werden. Gründe hierfür sind vor allem das geringe Angebot an 
Unternehmen und die Auswirkungen des Pandemie – Zustandes in 2020. 

 

2020 - 3: Erhaltung des Ökosystems - Schutz des Waldbodens - Erhöhung der 
gekalkten Flächen um 4% 

Maßnahmen Zeitrahmen Umsetzungsgrad 

• Kompensationskalkung 
der kalkungsbedürftigen 
Waldstandorte auf Grund-
lage bodenchemischer Un-
tersuchungen und Wal-
dernährungssituation 

01.01.2017  
-  

31.12.2020 

• In 2018 liegt der Anteil 
der Staatswaldflächen, 
auf denen eine Kom-
pensationskalkung 
durchgeführt wurde bei 
850 ha. 

• In 2019 wurden zu-
sätzliche 436 ha ge-
kalkt. 

• In 2020 wurden zu-
sätzlich 469 ha gekalkt  

• Bewertung (+) Mit der insgesamt seit 2017 gekalkten Fläche von 1.755 
ha, konnte der Anteil um 4,6 % gesteigert werden. 

 

2020 - 4: Erhöhung des Kohlendioxidspeichers - Erhöhung der im Wald belas-
sene Menge Holz um 15 Vfm/ha 

Maßnahmen Zeitrahmen Umsetzungsgrad 

• Steigerung des Holzvor-
rates (Baumbestand) im 
saarländischen Staats-
wald zur Vergrößerung 
des Kohlendioxidspei-
chers. 

Auswertung von 
2017  

– 
 2028 

• Nachhaltshiebsatz 8,0 
EFm/ha - Hiebsatzre-
duktion auf 6,3 EFm/ha 
zur Erhöhung des Holz-
vorrates 
 

• Der Holzvorrat lag in 
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2017 bei 345 Vfm/ha 
und ist in 2018 auf 358 
Vfm/ha angestiegen. In 
2019 liegt der belasse-
ne Holzvorrat bei rund 
362 Vfm/ha. 
 

• Genaue Auswertungen 
werden sind für 2027 
vorgesehen und wer-
den nach Ausarbeitung 
veröffentlicht 

 

2020 - 5: Steigerung der Rückführung von Nährstoffen in den ökosystemaren 
Stoffhaushalt um 3% 

Maßnahmen Zeitrahmen Umsetzungsgrad 

• Belassen von Ast- und 
Kronenmaterial (Laub-
bäume) mit einem 
Durchmesser < 10 cm 
nach erfolgter Holzernte 
im Wald 

01.01.2017 
- 

31.12.2028 

• Durch die Erhöhung 
des Holzeinschlages 
pro Jahr steigt auch die 
Menge an im Wald be-
lassenem Kronen- und 
Astmaterial 
 

• Die im Wald belassene 
Menge Holz lag 
 
in 2014 bei 24.800 fm  
in 2015 bei 26.950 fm  
in 2016 bei 27.950 fm 
in 2017 bei 28.200 fm 
in 2018 bei 31.800 fm 
in 2019 bei 24.900 fm 
in 2020 bei 30.700 fm 

 
 

2020 - 6: Umsetzung der waldbaulichen Ziele - Reduzierung von Verbissschä-
den an Eichen um mind. 1% (auf < 60 %) 

Maßnahmen Zeitrahmen Umsetzungsgrad 

• Erarbeiten und 
Umsetzung ei-
nes Jagdkon-
zeptes u.A. zur 
Regulierung 
der Leittrieb-
verbissschä-
den 

01.01.2017  
- 

 31.12.2028 

• Der aktuelle Anteil von Leittriebver-
biss auf Staatswaldflächen liegt in 
2017 bei 60 % 
 

• Der Saarforst führt aktuell eine Inven-
tur zum Verbissaufkommen im 
Staatswald durch. 
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• Die Wildverbissproblematik wurde in 
die Biodiversitätsstrategie 2021 auf-
genommen. 

 

 

2020 - 7: Erhöhung des Anteils standortheimischer Wälder um 3% (auf 68%) 

Maßnahmen Zeitrahmen Umsetzungsgrad 

• Erhöhung des Weißtan-
nenanteils als standort-
heimische Nadelbaum-
art. 

01.01.2017 
 - 

 31.12.2028 

• Der aktuelle Anteil derb 
Weißtanne liegt in 2017 
bei unter 1% 
 

• Der Anteil standorthei-
mischer Wälder bleibt 
auf Staatswaldflächen 
in 2018 bei 65 %. Die 
Bewertung dieses na-
türlichen Prozesses 
kann nicht jährlich vor-
genommen werden. 
 

• Genaue Auswertungen 
werden sind für 2027 
vorgesehen und wer-
den nach Ausarbeitung 
veröffentlicht 

 

2021 – 1: Biodiversitätsstrategie für den Staatswald des Saarlandes – Das ler-
nende System 

Maßnahmen Zeitrahmen Umsetzungsgrad 

• Damit Definition einer 
Natura-2000-konformen 
Waldwirtschaft für die 
LRT 9110, 9130, 9160, 
9180, 91E0*, 91D0*, die 
nach § 30BNatschG / § 
22SNG geschützten 
Waldlebensräume und 
die waldgebundenen 
Anhangarten der FFH- 
bzw. Vogelschutzrichtli-
nie 

• Integration der Natur-
schutz- / Waldökologie-
vorgaben des neuen 

2021 
- 

2031 
 

• Veröffentlichung der 
Biodiversitätsstrategie 
für den Staatswald des 
Saarlandes 
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FSC-Standards 3-0 in die 
betrieblichen Vorgaben 

• Überarbeitung der ers-
ten Biodiversitätsstrate-
gie aus dem Jahr 2008 
vor dem Hintergrund ak-
tueller wissenschaftli-
cher Ergebnisse und Er-
fahrungen aus 30 Jahren 
naturnaher Waldwirt-
schaft. 

• Konkretisierung des 
Handlungsfeldes III der 
Saarländischen Bio-
diversitätsstrategie  
„Wäl-der – Forstwirt-
schaft im Einklang mit 
der Natur“ („Handlungs-
leitfaden Biodiversiät im 
Wirtschaftswald“) für 
den Staatswald 

 

2021 – 3: Verstärkte Sensibilisierung interessierter Parteien (Öffentlichkeit, 
Verbände und Institutionen) im Umgang mit dem Multitalent Wald 

Maßnahmen Zeitrahmen Umsetzungsgrad 

• Der SFL informiert über 
die Nutzungsvielfalt des 
Staatswaldes 

• Der SFL informiert über 
die Folgen von illegalen 
Entsorgungen im Wald 
hin 

• Der SFL informiert über 
den Wald als Rohstoff-
lieferant  

• Der SFL informiert über 
den Wald als „Kli-
maschützer“  

• Der SFL informiert über 
die Nutzungsarten des 
Waldes für Erholungs-
suchende 

 

2021 
- 

2026 
 

 
• Biodiversitätsstrategie für 

den Staatswald des 
Saarlandes 

• Bericht über den Zustand 
des Staatswaldes im 
Saarland 

• Projekt - Holzernte im 
Staatswald 

• Projekt - Nachhaltigkeit 
in der Forstwirtschaft 
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8. Umweltmanagementsystem und rechtliche Regelungen 
 

8.1 Umweltmanagementsystem 
 

Das Umweltmanagementsystem legt u.a. Aufgaben und Verantwortlichkeiten inner-

halb des betrieblichen Umweltschutzes im Sinne von EMAS fest. 

 

Der Einstieg ins EMAS-System erfolgte mit der ersten Umweltprüfung 2013/2014. 

Dabei wollten wir sehen, ob wir die Umweltgesetze einhalten, welches betriebliche 

und organisatorische Verbesserungspotenzial wir haben und welche direkten Um-

weltauswirkungen damit verbunden sind. Es wurde beschlossen, ein Umweltmana-

gementsystem einzuführen und die Erstvalidierung nach EMAS III wurde am 

17.10.2014 erfolgreich durchgeführt. Alle drei Jahre erfolgt eine Revalidierung; in den 

Jahren dazwischen finden Überwachungsaudits statt. 

 

Unsere Umweltdokumentation umfasst neben dem Handbuch mit der Darstellung der 

Systemelemente die Umweltleitlinien, die Umweltziele und das Umweltprogramm, ein 

Rechtsverzeichnis, Dienstanweisungen für umweltrelevante Tätigkeiten, eine Doku-

mentenmatrix, Datenblätter für die Aufzeichnung unserer Umweltleistungen und wei-

tere Dokumente und Aufzeichnungen. Insbesondere bei der Erstellung des Handbu-

ches haben wir uns an der Dokumentation des Ministeriums für Umwelt- u. Verbrau-

cherschutz orientiert. 

 

Weiterhin überwachen wir einmal jährlich in einer Umweltbetriebsprüfung (internes 

Audit) die Funktionsfähigkeit unseres Umweltmanagementsystems. Dazu zählen ins-

besondere die Überprüfung der Einhaltung aller Umweltgesetze, die Einhaltung von 

Abläufen und Dokumentationspflichten, die Beachtung der Umweltrichtlinien, die Er-

reichung von Umweltzielen und die Realisierung von Verbesserungen der Umweltsi-

tuation (Umweltleistung). 

Aufgrund der gefundenen Schwachstellen und zur Verbesserung unserer Umwelt-

leistungen werden Umweltziele definiert. 

Für den Fall von festgestellten Abweichungen ergreifen wir effektive Korrekturmaß-

nahmen und leiten die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen ein. Wir ermitteln regel-

mäßig den Schulungsbedarf unserer Mitarbeiter, damit sie optimal für die Erfüllung 
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ihrer Aufgaben vorbereitet sind. Ihre Anregungen und Vorschläge zum Umweltschutz 

werden zeitnah im EMAS-Team auf ihre Realisierbarkeit überprüft.  

Durch die EMAS-Novelle 2017/2018 haben wir Ergänzungen zu unserem organisato-

rischen Kontext samt interessierten Parteien (Stakeholdern), zu Chancen und Risi-

ken im Zusammenhang mit wesentlichen Umweltauswirkungen und bindenden Ver-

pflichtungen sowie Lebenswegbetrachtungen unserer Dienstleistungen vorgenom-

men. 

Über unsere relevanten Umweltleistungen informieren wir die Öffentlichkeit sowie die 

Mitarbeiter regelmäßig, insbesondere durch Veröffentlichung einer jährlichen Um-

welterklärung, die von einem unabhängigen Umweltgutachter unterschrieben und 

somit für gültig erklärt wird. In diesem Jahr setzen wir im Rahmen der vorgelegten 

Umwelterklärung erstmals den neuen Anhang IV der EMAS-Verordnung um. 

 

Umweltmanagementvertreter (UMV) und damit Gesamtverantwortlicher für den 

Umweltschutz ist seit dem 01.04.2021 Herr Thomas Steinmetz, als Betriebsleiter des 

SaarForst Landesbetrieb. Er formuliert in Abstimmung die Umweltziele und ist für die 

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Systems verantwortlich.  

 

Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) ist ein Mitarbeiter des Geschäftsbereichs 1. 

Er deckt die Bereiche Arbeits- und Gesundheitsschutz im gesamten SaarForst Lan-

desbetrieb ab. 

 

Umweltbeauftragte 1 (UMB1) ist Mitarbeiterin des Geschäftsbereichs 3. Sie ist zu-

gleich Koordinator für die direkten und indirekten Umweltauswirkungen. Die Um-

weltmanagementbeauftragte setzt das Umweltmanagementsystem gemeinsam mit 

den jeweiligen Verantwortlichen in den Fachabteilungen um. Sie ist Ansprechpartner 

für die Mitarbeiter in Fragen des betrieblichen Umweltschutzes und Vorsitzende des 

EMAS-Teams.  

 

Umweltbeauftragter 2 (UMB2) ist Mitarbeiter des Geschäftsbereichs 1. Er ist Forst-

techniker und deckt vor allem Aufgaben im forstwirtschaftlichen Bereich ab. Auch 

unterstütz er die Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Umsetzung der notwendigen 

Maßnahmen in den Gebäuden in von der Heydt. 
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EMAS-Team 

Das EMAS-Team trifft sich regelmäßig, um anstehende Fragen des betrieblichen 

Umweltschutzes zu besprechen und Informationen auszutauschen, umweltrelevante 

Daten abzustimmen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Ihm gehören an: 

� der Umweltmanagementvertreter,  

� die Umweltbeauftragten, 

� Vertreter des Geschäftsbereich Z, 

� die Fachkraft für Arbeitssicherheit 

� der externe Umweltberater. 

 

 

8.2 Rechtliche Verpflichtungen 
 

Die Europäische Union verlangt von Unternehmen und Behörden, die ein Umwelt-

managementsystem aufbauen und für gültig erklären lassen („validieren“), sicherzu-

stellen, dass sie alle Umweltgesetze und -vorschriften einhalten. Um die Rechtskon-

formität im Sinne von EMAS sicher zu stellen, stehen dem SaarForst Landesbetrieb 

verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die für den Umweltschutz wichtigen 

Rechtsvorschriften sowohl für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben als auch für 

den Gebäude- und Bürobetrieb am Standort einzuhalten. 

 

Für die Überwachung sind die Geschäftsbereiche sowie die UMB`s verantwortlich. 

Um diese zu erreichen, können die Rechtsexperten des SaarForstes auf entspre-

chende Auskunftssysteme wie etwa JURIS oder beck-online.de zurückgreifen. Das 

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz leitet ebenfalls Änderungen weiter. 

Für umweltrelevante Rechtssammlungen bezieht der SaarForst ständig aktualisierte 

Nachlieferungen, dazu werden die Amts- bzw. Gesetzesblätter des Saarlandes, des 

Bundes und der Europäischen Union regelmäßig ausgewertet.  

Für die rechtlichen Vorgaben wird ein aktuelles Rechtsverzeichnis geführt. Die im 

Hinblick auf die indirekten Umweltaspekte relevanten Vorgaben werden in der Ver-

antwortung der jeweiligen Fachbereiche und deren Systematik belassen. 

 

Wichtige Umweltgesetze können auch der Internetseite des Ministeriums 

www.umwelt.saarland.de von jedermann kostenlos abgerufen werden. 



42 
 

 

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten uns betreffenden rechtlichen 

Bestimmungen im Umweltbereich aufgelistet: 

 

Energie/ 

Emissionen 

Erneuerbare-Energien-Gesetz, Energieverbrauchsrelevante Produktegesetz/Öko-
Design-RL,  Gebäudeenergiegesetz, EU-F-Gase-VO über fluorierte Treibhausga-
se 

Gefahrstoffe Chemikaliengesetz, Gefahrstoff-VO, REACH-VO,CLP-VO, F-Gase-VO 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz, Saarl. Wassergesetz, VO über Anlagen zum Umgang 
mit wassergef. Stoffen, Abwasser-VO, komm. Abwassersatzung, Trinkwasser-VO 

Abfall Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gewerbeabfall-VO, Nachweis-VO, Verpackungsgesetz 

Naturschutz Bundesnaturschutzgesetz, Saarländisches Naturzschutzgesetz, Bundeswaldge-
setz, Landeswaldgesetz, Bundesjagdgesetz, Saarländisches Jagdgesetz, Saar-
ländisches Fischereigesetz, Landesfischereiordnung 

 

Uns liegen keine Anhaltspunkte vor, dass uns betreffende Umweltvorschriften nicht 

eingehalten werden.  

 
 

8.3 Weitere bindende Verpflichtungen 
 

FSC - Das FSC-System zur Zertifizierung von Forstwirtschaft wurde gegründet zur 

Sicherung der nachhaltigen Waldnutzung; diese beinhaltet die Wahrung und auch 

Verbesserung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen der Forst-

betriebe. Hierzu entwickelte der FSC einen allgemeinen und länderübergreifend ein-

heitlichen Standard, der aus zehn Prinzipien und Kriterien besteht. Seit dem 04. Sep-

tember 2000 ist der SaarForst FSC zertifiziert.  

 

PEFC - Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung PEFC ist ein in-

ternationales Waldzertifizierungssystem. Nach eigenen Angaben ist es die weltweit 

größte unabhängige Organisation zur Sicherstellung und kontinuierlichen Verbesse-

rung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung unter Gewährleistung ökologischer, 

sozialer und ökonomischer Standards.  Selbstverpflichtende Teilnahme des Saar-

Forst Landesbetriebes seit dem 04. März 2004. 

 

Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes im Saarland (WBRL) – Der 

SaarForst-Landesbetrieb bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Saarlandes nach 
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den Vorgaben des „Waldgesetzes für das Saarland“, insbesondere des § 28, als 

Dauerwald nachhaltig bürgernah, ökonomisch und ökologisch. 

 

Anweisung zur Nutzung und Verwaltung der Jagd (JNA) für den SaarForst 

Landesbetrieb (1.4.2017) – Die JNA für den SaarForst Landesbetrieb gilt für alle im 

Eigentum oder im Miteigentum des Saarlandes befindlichen und angegliederten 

Jagdflächen, die vom SaarForst Landesbetrieb bewirtschaftet und verwaltet werden. 

Sie schafft die Grundlagen für die Wildbewirtschaftung dieser Flächen. 

 

Biodiversitätsstrategie  

Die Biodiversitätsstrategie 2021 für den Staatswald des Saarlandes regelt, nach 

Auswertung bisheriger Erkenntnisse, die ökologisch und ökonomisch nachhaltige 

Waldbewirtschaftung des saarländischen Staatswaldes. 

9. Umweltkommunikation 
 

Der SaarForst Landesbetrieb misst einer offenen, bürgernahen und transparenten 

Kommunikation von Umweltinformationen einen sehr hohen Stellenwert bei. Aus 

Gründen der Aktualität, aber auch wegen der Einsparung von Ressourcen (v. a. Pa-

pier) steht dabei die Kommunikation über das Internet an wichtiger Stelle. Der Inter-

netauftritt unter der Adresse www.saarforst.de wird regelmäßig gepflegt. Er enthält 

neben den Pressemitteilungen eine Fülle vertiefender Informationen, gibt einen 

Überblick über die verfügbaren Veröffentlichungen in gedruckter Form und bietet die 

Möglichkeit, wichtige Berichte im plattformunabhängigen PDF-Format herunterzula-

den. Des Weiteren werden dort die größeren Vorhaben vorgestellt. 

Medienvertreter finden über die Pressestelle des Ministeriums für Umwelt und Ver-

braucherschutz kompetente Ansprechpartner für umweltrelevante Anfragen.  

 

Mit wichtigen umweltpolitischen Interessensvertretern aus Politik, Wirtschaft, Um-

weltverbänden und Kommunen pflegt das der Saarforst sowohl auf der politischen 

wie auch auf der Arbeitsebene (Fachreferate) einen breiten Informations- und Dis-

kussionsaustausch. Teilweise ist dieser institutionalisiert, etwa in Form von Beiräten 

(Beirat für Nachhaltigkeit oder Landesbeirat für Landschaft).  
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Der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie der interessierten 

Fachöffentlichkeit dient eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit, die auf die Instru-

mente Ausstellungen, Messen, Broschüren, Events, Anzeigen, Internet, Fachpublika-

tionen und -tagungen setzt. Auch Publikationen zu aktuellen Themen wie z. B. dem 

Eichenprozessionsspinner, erhöhtes Abfallaufkommen im Wald können unter 

www.saarland.de/saarforst.htm abgerufen werden. 

Daneben unterstützt der SaarForst Einrichtungen zur Umweltbildung und Naturerzie-

hung wie zum Beispiel die Scheune Neuhaus – Zentrum für Waldkultur – in Saarbrü-

cken. 
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Hinweise zu Abkürzungen:  

ABL – Amt für Bau und Liegenschaften 

BAD – Berufsgenossenschaftlicher Arbeitsmedizinischer Dienst. 

EVU – Energieversorgungsunternehmen  

FSC – Forest Stewardship Council 

LHO - Landeshaushaltsordnung 

LVGL – Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung  

SFL – SaarForst Landesbetrieb       

WBRL – Waldbaurichtlinie  

UBA – Umweltbundesamt 

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 

Fm – Festmeter Holzeinschlag 

Efm – Erntefestmeter 

Vfm - Vorratsfestmeter 

LRT - Lebensraumtypen 

Tabelle1  

Zonierungskonzept für den saarländischen Teil des Nationalparks: Entwicklung der 

Naturzone 

 

 

Flächenkulisse  Flächengröße  Entwicklungszeit  Fläche der Natur-
zone (746,36 ha)  

Flächenanteil  
Insgesamt (985,64 
ha)  

NWZ Kahlenberg  

NSG Dollberg  

Flächen mit LRT-

Erh.zust. A und B  

276,40 ha sofort 37,0 % 28,1 % 

Flächen mit LRT-

Erh.zust. C  
75,31 ha 10 Jahre +10,1 % (47,1 %) + 7,6 % 

Laub-/Nadelbaum-

mischbestände, 

Pionierbaumarten- 

und Jungbestände,  

Moorrenaturie-

rungsflächen  

296,82 ha 20 Jahre +39,8 % (86,9 %) + 30,1% 

Nadelbaum-

Reinbestände  
97,83 ha 30 Jahre +13,1 % (100 %) + 9,9 % 

Summe  
746,36 ha 

EUROPARC-
Ziel 

100 % 75,7% 
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